
2012-07-12 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/220/2012/V-40 

Einreicher: Amt für Schule und Sport 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 16.07.2012     

Stadtrat öffentlich 18.07.2012  Zur Information.  
 
 
Titel: 
 
Prioritätenlisten zur Sanierung von Schulstandorten und zur Ausstattung mit Infor-
mationstechnik in der Stadt Dessau-Roßlau gemäß Förderprogramm „Innovations-
und Investitionsprogramm zur Modernisierung und energetischen Sanierung von Kin-
dertagesstätten und Schulen sowie zur Verbesserung der informationstechnischen 
Ausstattung in Schulen – STARK III – erste Förderperiode 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Amt für Schule und Sport wird beauftragt, die in den Prioritätenlisten (Anlage A 
und B) aufgeführten Maßnahmen beim Fördergeber auf der Grundlage des Pro-
gramms STARK III in einer Gesamtausgabehöhe von 6.602.900 EUR zu beantragen. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen: Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG 

LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  
 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Förderprogramm „Innovations- und Investitionspro-
gramm zur Modernisierung und energetischen Sa-
nierung von Kindertagesstätten und Schulen sowie 
zur Verbesserung der informationstechnischen Aus-
stattung in Schulen – STARK        

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:       
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:       
Hinweise zur Veröffentlichung:       
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Relevanz mit Leitbild 
 
 

Handlungsfeld  Ziel-Nummer 
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und 
Wissenschaft 

X W08 

Kultur, Freizeit und Sport        
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr        
Handel und Versorgung        
Landschaft und Umwelt        
Soziales Miteinander        
 

Vorlage nicht leitbildrelevant  
 
 
 
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Gesamtausgaben:   6.602.900 EUR 
 
davon Fördermittel 70%  4.622.030 EUR 
           Eigenmittel  30%  1.980.870 EUR 
 
 
Zusammenfassung/ Fazit: Nach Vorliegen der Förderrichtlinie und der geneh- 
      migten Anträge erfolgt die endgültige Prioritätenset- 
     zung der Maßnahmen. 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Beigeordneter 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 



3 

Anlage 1: 
 
Mit dem Förderprogramm STARK III, welches erheblich von der EU gefördert wird, 
sollen Schulen energetisch saniert und mit Informationstechnik modernisiert werden. 
Es werden Investitionen gefördert,  bei denen eine deutliche Verbesserung der Ener-
gieeffizienz erreicht wird und gleichzeitig die Betreuungs- und Lernvoraussetzungen 
verbessert werden können. Insbesondere sollen die Energiekosten für die Träger er-
heblich gesenkt werden.  
 
Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben. 
 
Gemäß Handbuch zum Förderprogramm wurden die in den Anlagen nach Prioritäten 
aufgeführten Projekte für die erste Förderphase (bis 2014) als Voranmeldungen ter-
mingerecht zum 11. Mai 2012 im Ministerium für Finanzen eingereicht. 
Alle vor angemeldeten Maßnahmen haben den Demografiecheck bestanden, d.h. die 
geforderte nachhaltige Bestandssicherheit der Schulen bis 2029/2030 ist gegeben. 
 
Des Weiteren musste der Investitionsabschluss bis zum 31.12.2014 bei den Maß-
nahmen sichergestellt werden, was bei der Auswahl der Objekte berücksichtigt wur-
de. 
 
Am 27. Juni 2012 fand im Finanzministerium ein Informationsgespräch zu den einge-
reichten Projekten statt, an dem die Ämter 20, 40 und 51 teilnahmen. 
 
Zeitnah soll eine Förderrichtlinie in Kraft gesetzt werden, auf deren Grundlage dann 
die Antragsstellung durch das Amt für Schule und Sport entsprechend der Prioritä-
tenlisten erfolgen kann. 
 
Aufgrund der knappen Zeitschiene ist der sofortige Planungsbeginn erforderlich. Da-
mit müssen für die Vorplanungen Mittel in Höhe von 192.000 EUR für die einzelnen 
Maßnahmen bereit gestellt werden. Die Deckung hierfür steht in der Haushaltsstelle 
2.21102.94000 Grundschule Friederikenstraße aufgrund zeitlicher Verschiebung zur 
Verfügung. 
 
 
Anlage A – Prioritätenliste Energetische Sanierung 
Anlage B – Prioritätenliste Informationstechnik 


